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Erwägungen

E. 1
Formelles

E. 1.1
Eintreten Angefochten ist der Einspracheentscheid vom 17. Dezember 2024, mit welchem
die Einspra- che der Beschwerdeführerin betreffend Einziehung von Fr. 721'288 (des durch
die ESTV be- schlagnahmten Guthabens zur Deckung der Nachsteuern betreffend die
Kantons- und Ge- meindesteuern 2012-2014 sowie die direkten Bundessteuern 2012-2014
nach rechtskräftiger Verurteilung der __AG wegen vorsätzlicher vollendeter
Steuerhinterziehung der Kantons- und Gemeindesteuern sowie der direkten Bundessteuern,
mehrfach begangen, in den Steuerperi- oden 2012-2014) abgewiesen wurde. Als
Rechtsmittel gegen einen Einspracheentscheid der Veranlagungsbehörde ist sowohl in
Bezug auf die Kantons- und Gemeindesteuern als auch in Bezug auf die direkte
Bundessteuer die Beschwerde an das Verwaltungsgericht gegeben (Art. 206 Abs. 1 StG
bzw. Art. 140 Abs. 1 und Art. 145 DBG). Die Beschwerde muss einen Antrag und eine
Begründung enthalten. Beschwerdelegitimiert ist die steuerpflichtige Person (Art. 206 Abs.
1 StG; Art. 145 Abs. 2 i.V.m. Art. 140 Abs. 1 und 2 DBG). Die Beschwerdefüh- rerin ist
(als diesbezügliche Abtretungsgläubigerin der Konkursmasse) durch den angefochte- nen
Einspracheentscheid berührt und hat ein schutzwürdiges Interesse an dessen Aufhebung
oder Änderung, sodass sie beschwerdelegitimiert ist. Da auch die übrigen Prozessvorausset-
zungen gemäss Art. 54 VRG (NG 265.1) gegeben sind, ist auf die Beschwerde einzutreten.
Der Vollständigkeit halber ist zu erwähnen, dass in der Beschwerdeschrift nicht nur die Be-
schwerdeführerin, sondern auch die __AG als rechtsmittelführende Partei aufgeführt wird.
Die Beschwerdeführerin hat sich Rechtsansprüche und das Prozessführungsrecht nach
Mass- gabe von Art. 260 SchKG abtreten lassen. Eine Abtretungsgläubiger handelt dabei
als Pro- zessstandschafterin anstelle der Masse, in eigenen Namen (URS BÜRGI, in:
Hunkeler [Hrsg.], Kurzkommentar SchKG, 3. A, 2025, N 34 zu Art. 260 SchKG m.w.H.).
Beschwerdelegitimiert bzw. Partei dieses Beschwerdeverfahrens ist demnach einzig die
Beschwerdeführerin als Ab- tretungsgläubigerin, nicht hingegen die Konkursmasse oder die
konkursite, inzwischen ge- löschte Gesellschaft. Insoweit die Beschwerde auch namens der
__AG eingereicht wurde, ist auf diese nicht einzutreten.
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E. 1.2
Kognition Gemäss Art. 206 Abs. 2 StG und Art. 140 Abs. 3 DBG können mit der
Beschwerde alle Mängel des angefochtenen Entscheides und des vorangegangenen
Verfahrens gerügt werden. Damit werden die bundesrechtlichen Vorgaben umgesetzt,
wonach im kantonalen Rekurs- und Be- schwerdeverfahren betreffend die direkte



Bundesssteuer gemäss Art. 140 Abs. 3 in Verbin- dung mit Art. 145 Abs. 2 DBG alle
Mängel des angefochtenen Entscheides und des vorange- gangenen Verfahrens gerügt
werden können. Somit kann das Verwaltungsgericht vorliegend auch die Angemessenheit
des angefochtenen Entscheids überprüfen.

E. 2
Übersicht Unbestritten ist, dass − die ESTV im Rahmen ihrer besonderen
Strafuntersuchung vollendete Steuerhinterziehun- gen der __AG für die direkten
Bundessteuern und die Kantons- sowie Gemeindesteuern (Steuerperioden 2012-2014) hat
nachweisen können; − die kantonale Steuerverwaltung am 31. Oktober 2021 zu Lasten der
__AG rechtskräftig Nachsteuern in Höhe von insgesamt Fr. 721'288 betreffend die direkten
Bundessteuern und die Kantons- sowie Gemeindesteuern (Steuerperioden 2012-2014)
veranlagt hat; − die __AG mit Strafverfügung vom 3. November 2021 rechtskräftig wegen
vorsätzlicher voll- endeter Steuerhinterziehung der Kantons- und Gemeindesteuern sowie
der direkten Bun- dessteuern, mehrfach begangen, in den Steuerperioden 2012-2014
verurteilt worden ist; − auf dem Konto Nr. 0__ bei der UBS Switzerland AG derzeit noch
der Betrag Fr. 721'288 beschlagnahmt ist. Im Restbetrag sind die Gelder bereits zugunsten
der Konkursmasse freigegeben worden. Hingegen wird gerügt und ist hier zu beurteilen, ob
die Einziehung gestützt auf Art. 70 Abs. 1 StGB rechtmässig ist (E. 3) und ob das Steueramt
den Beizug weiterer Akten zu Unrecht un- terlassen hat (E. 4).
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E. 3
Einziehung

E. 3.1
Angefochtener Entscheid Die Vorinstanz hielt in der Einziehungsverfügung fest, dem
Steuerstrafverfahren der vollende- ten Steuerhinterziehung nach Art. 255 ff. StG und Art.
175 Abs. 1 und Abs. 2 DBG liege die Hinterziehung von Gewinn- bzw. Kapitalsteuern
durch die __AG zugrunde. Die Gesellschaft habe durch die Verbuchung und Bezahlung von
geschäftsmässig nicht begründeten Provisio- nen an die C.__Ltd, und die D.__Ltd., an
welchen ihr Aktionär wirtschaftlich berechtigt gewe- sen sei, ihre erwirtschafteten Gewinne
im Untersuchungszeitraum in hohem Ausmass zu Un- recht verkürzt. Im angefochtenen
Einspracheentscheid nahm sie ferner an, der deliktische Vermögensvorteil, der einzuziehen
sei, bestehe bei der Steuerhinterziehung aus dem Gegenwert der widerrecht- lichen
Steuerersparnisse. Da der Konnex zu einem konkreten Vermögenswert fehle, wenn die
Steuerersparnisse anhand von unrechtmässig geltend gemachten Aufwendungen oder Abzü-
gen erzielt würden, sei die Anknüpfung bei demjenigen Vermögensbestandteil angezeigt,
aus welchem der Steuerpflichtige seine Steuerschulden bei rechtmässiger Erfüllung
grundsätzlich beglichen hätte. Die __AG habe ihre Steuern jeweils von den ursprünglich
gesperrten Konten bei der UBS Switzerland AG bezahlt, womit der erforderliche Konnex
bestehe. Nach der Bo- densatz-/Sockeltheorie sei der deliktisch Erlös (offene
Steuerforderungen von Fr. 721'288) auf dem zusammengeführten Konto nach wie vor
vorhanden und dementsprechend einzuziehen.

E. 3.2
Beschwerdegründe Die Beschwerdeführerin beanstandet, dass Ersparnisgewinne nicht
gemäss Art. 70 Abs. 1 StGB eingezogen werden könnten. Selbst wenn das aber möglich



wäre, sei in der Einzie- hungsverfügung aber nicht begründet worden, inwiefern die
verbleibenden Bankkontogutha- ben von Fr. 721'880 den Steuerersparnissen aus den Jahren
2012-2014 zugeordnet werden könnten. Insbesondere sei dem Umstand nicht Rechnung
getragen worden, dass zunächst die Bankkonten mit der Kundenstamm-Nr.__ bei der UBS
Switzerland AG beschlagnahmt worden seien, und dass die __AG diese Bankkonten bis zur
Beschlagnahme für ihre gewöhnliche Ge- schäftstätigkeit verwendet habe. Es genüge nicht,
dass die __AG ihre Steuern grundsätzlich von den Bankkonten bei der UBS Switzerland
AG beglichen habe. Es seien zwischen 2012 und 2018 diverse Zahlungen von diesen
Konten ausgeführt worden bzw. seien darauf diverse Zahlungen eingegangen. Es habe
damit eine Vermischung zwischen Vermögenswerten lega- ler Herkunft mit den
Steuerersparnissen stattgefunden und es sei nicht mehr möglich letztere zu identifizieren.
Die Überweisung der ursprünglich beschlagnahmten Aktivsaldi aus den
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0__ än- dere daran nichts. Es fehle folglich an einer Papierspur und es sei nicht
nachgewiesen, dass es sich beim beschlagnahmten Bankkontoguthaben um ein unechtes
Surrogat handle. Folg- lich sei eine Einziehung nach Art. 70 Abs. 1 StGB nicht möglich
(Beschwerde Ziffn. 30-39 S. 13-18). Stattdessen hätte das Steueramt eine Ersatzforderung
gestützt auf Art. 71 StGB anordnen können. Diesbezüglich wird seitens
Beschwerdeführerin aber geltend gemacht, dass eine Er- satzforderung gemäss Art. 71 Abs.
3 StGB im Konkurs als gewöhnliche Forderung zu behan- deln sei und keine Privilegien
geniesse. Art. 44 SchKG sei bei Ersatzforderungen nicht an- wendbar (Beschwerde Ziffn.
40-42 S. 19). Das Steueramt begründe die Einziehung einzig mit dem Argument der
Bodensatz-/Sockelthe- orie, ohne die Behauptungen mit Verweisen auf relevante
Beweismittel zu untermauern. Es werde unter Hinweis auf verschiedene Entscheide
wiederholt, dass die Einziehung von Er- sparnissen nach Art. 70 Abs. 1 StGB
ausgeschlossen sei, weil Ersparnisse einzig durch Er- satzforderungen (Art. 71 StGB)
abschöpfbar seien. Im Ergebnis versuche das Steueramt unter einem falschen Vorwand, das
Bankkontoguthaben für eine Ersatzforderung nach Art. 71 StGB einzuziehen, obschon die
Ersatzforderung nach Art. 71 StGB kein Vorzugsrecht des Staates begründe (zum Ganzen:
Beschwerde Ziffn. 43-53 S. 20-23).

E. 3.3
Rechtliches

E. 3.3.1
Besondere Fiskaluntersuchung Eine besondere Fiskaluntersuchung gemäss Art. 190 ff.
DBG i.V.m. Art. 19-50 VStrR wird eingeleitet, wenn der begründete Verdacht besteht, dass
schwere Steuerwiderhandlungen be- gangen wurden oder dass zu solchen Beihilfe geleistet
oder angestiftet wurde (vgl. Art. 190 Abs. 1 DBG). Im Zuge dieser Untersuchung können
nach Massgabe von Art. 46 f. VStR Ge- genstände oder Vermögenswerte beschlagnahmt
werden. Falls nach Abschluss der besonde- ren Fiskaluntersuchung ein Verdacht auf
Steuervergehen (namentlich Steuerbetrug) resultiert, wird ein Fiskalstrafverfahren vor den
kantonalen Strafverfolgungsbehörden eingeleitet. Bei Verdacht auf Steuerhinterziehung
erfolgt ein Hinterziehungsverfahren (Strafsteuerverfahren) sowie ein separates
Nachsteuerverfahren vor den Verwaltungsbehörden. Ob eine strafrechtli- che Einziehung
(oder allenfalls die Deckung einer Strafbusse, von Verfahrenskosten oder von Nachsteuern)
in Frage kommt, hängt vom Ergebnis des hängigen Untersuchungsverfahrens wegen



mutmasslichen schweren Steuerwiderhandlungen ab. Selbst wenn eine (abgeschlos- sene)
besondere Fiskaluntersuchung der ESTV «lediglich» Anhaltspunkte für eine (allenfalls
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Beschlagnahme als pro- visorische Sicherungsmassnahme grundsätzlich auch mögliche
Nach- und Strafsteuern vor- läufig (verwaltungsstrafprozessual) sichergestellt worden
(BGE 137 IV 145 E. 6.2). Die im Hin- blick auf mutmassliche Steuervergehen
sichergestellten Vermögenswerte können folglich nicht bloss im allfälligen
Fiskalstrafverfahren (strafrechtlich durch die kantonale Strafverfol- gungsbehörde), sondern
auch im Rahmen der Hinterziehungs- bzw. Nachsteuerverfahren (verwaltungsstrafrechtlich
durch die kantonale Steuerbehörde) eingezogen werden. Dies, zu- mal der Gesetzgeber bei
besonderen Untersuchungen der ESTV explizit eine Zusammenar- beit von Bundes- und
kantonalen Behörden will. Entsprechend sollen die Untersuchungs- und
Zwangsmassnahmen der ersten Behörde (ESTV) auch durch die zweite, kantonale
verwendet werden können (Urteil des Bundesgerichts 1B_253/2014 vom 20. Februar 2015
E. 5.1).

E. 3.3.2
Einziehung Das Gericht verfügt die Einziehung von Vermögenswerten, die durch eine
Straftat erlangt wor- den sind oder dazu bestimmt waren, eine Straftat zu veranlassen oder
zu belohnen, sofern sie nicht dem Verletzten zur Wiederherstellung des rechtmässigen
Zustandes ausgehändigt wer- den (Art. 272 Abs. 1 StG und Art. 333 Abs. 1 i.V.m. Art. 70
Abs. 1 StGB). Die Einziehung beruht auf dem Gedanken, dass sich strafbares Verhalten
nicht lohnen darf. Sie ist deswegen nicht fakultativ. Sind die gesetzlichen Voraussetzungen
erfüllt, ist diese zwingend anzuordnen (BGE 139 IV 209 E. 5.3 m.w.H.). Neben dem
Gericht kann die Einziehung – sofern die übrigen Voraussetzungen erfüllt sind – auch von
einer Steuer- als Verwaltungsbehörde angeordnet werden, sofern deren Entscheid an ein
unabhängiges Gericht weitergezogen werden kann, welches mit voller Kognition in Sach-
und Rechtsfragen entscheidet (BGE 126 IV 107 E. 1b/cc).

E. 3.3.3
Einziehbarkeit des Steuerersparnisgewinns Der sich aus dem Delikt ergebende
Vermögensvorteil besteht bei der Steuerhinterziehung im Gegenwert der hinterzogenen
Steuern (BGE 120 IV 365 E. 1d). Der Vermögenseinziehung gemäss Art. 70 Abs. 1 und 2
StGB und damit auch der Beschlagnahme nach Art. 46 Abs. 1 lit. b VStrR unterliegen nach
der Rechtsprechung des Bundesgerichts auch rechnerisch-abs- trakte Vermögensvorteile,
die direkt oder indirekt durch die strafbare Handlung erlangt worden sind. Grundsätzlich
sind auch widerrechtliche Steuerersparnisse (bzw. der sog. Ersparnisge- winn) als im Sinne
von Art. 70 Abs. 1 und 2 StGB einzugsfähig zu betrachten (Urteil des Bun- desgerichts
1B_783/2012, 1B_784/2012, 1B_786/2012 vom 16. Oktober 2013 E. 8.1 m.w.H.; vgl. auch
STEFAN TRECHSEL/MARC JEAN-RICHARD-DIT-BRESSEL, in: Trechsel/Pieth
[Hrsg.],
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StGB unter Hinweis auf BGE 137 IV 151). Die demzufolge einziehbaren
Steuerersparnisgewinne zeichnen sich typischerweise gerade dadurch aus, dass es dabei zu
keinem effektiven Vermögenszufluss kommt, sondern durch die Steuerstraftat «lediglich»
unrechtmässig die Entstehung eines Passivpostens verhindert wird. Einziehungsrechtlich
stellt sich folglich die Frage, welcher Bestandteil des Gesamtver- mögens dabei



kontaminiert wird und einziehbar ist. Bei einer Steuerersparnis anhand von un- rechtmässig
geltend gemachten Aufwendungen oder Abzügen wird als ein Lösungsansatz postuliert,
denjenigen Vermögensbestandteil als – im Umfang der Ersparnis – kontaminiert zu
betrachten, aus welchem der Steuerpflichtige seine Steuerschulden bei rechtmässiger Erfül-
lung grundsätzlich begleicht (CHRISTOPH SUTER/CÉDRIC REMUND/NINA
LUMENGO PAKA, Steu- ervortaten zur Geldwäscherei, S. 522 ff., in: GesKR 4/2019, S.
532 f. unter Hinweis auf: BENOÎT MAURON, La valeur patrimoniale sujette à confiscation
ou à restitution en procédure pénale, État des lieux de la jurisprudence et défis actuels, S.
1364 ff., in: AJP/PJA 11/2018 S. 1374, sowie URSULA CASSANI, Evolutions législatives
récentes en matière de droit pénal écono- mique: blanchiment d’argent et corruption privée,
S. 179 ff., in: ZStrR 2018, S. 193). Das er- scheint sachgerecht, zumal bei korrekter
Veranlagung ebenjener Vermögensbestandteil im Umfang der deliktischen Ersparnis an
Wert verloren hätte, weil die Steuern aller Voraussicht nach von diesem bezahlt worden
wären. Darin kann der nach der Rechtsprechung erforderli- che hinreichend enge, adäquate
Zusammenhang zwischen Vermögenswert und Straftat (vgl. Urteil des Bundesgerichts
6B_430/2012 vom 8. Juli 2023 E. 3.1.2) erkannt werden.

E. 3.3.4
Kontamination und Bodensatz Der Zufluss von deliktischen Vermögenswerten auf ein
Konto mit nicht deliktischen Vermö- genswerten (oder umgekehrt) wird als «Vermischung»
oder «Kontamination» bezeichnet. Ra- dikallösungen, wonach eine solche Vermischung
von deliktisch mit nicht deliktisch erlangten Vermögenswerten die Einziehung vollständig
ausschliesst respektive die Einziehung des ge- samten Vermögenswerts vermischter
Herkunft erlaubt, werden abgelehnt. Diskutiert wurden indes mehrere Zwischenlösungen,
darunter die Bodensatz-/Sockeltheorie (Urteil des Bundes- gerichts 6B_285/2018 vom 17.
Mai 2019 E. 1.4.2 m.w.H.). Nach dieser Theorie sinkt der de- liktische Zufluss auf den
Boden des Gesamtvermögenswert (ausführlich: FELIX BAUMANN, in:
Niggli/Wiprächtiger [Hrsg.], BSK-StGB, 4. A., 2019, N 46 zu Art. 70/71 StGB). In BGE
147 IV 479 schloss sich das Bundesgericht diesem Ansatz an und hielt ausdrücklich fest,
dass der deliktische Erlös selbst dann noch bei der begünstigten Gesellschaft einziehbar ist,

11■17 wenn mit den vermischten Vermögenswerten Ausgaben getätigt wurden, solange
diese den legalen Anteil nicht übersteigen (E. 7.5.3 m.w.H.; vgl. auch CATHRINE
KONOPATSCH, in: Graf [Hrsg.], StGB Annotierter Kommentar, 2. A., 2025, N 33 zu Art.
70 StGB).

E. 3.3.5
Verwertung beschlagnahmter Gegenstände Auf Geldzahlung oder Sicherheitsleistung
gerichtete Ansprüche werden grundsätzlich in An- wendung des SchKG vollstreckt (Art. 38
SchKG), und zwar unabhängig davon, ob diese ihre Grundlage im Privatrecht oder im
öffentlichen Recht haben. Art. 44 SchKG statuiert eine Aus- nahme von diesem Grundsatz.
Danach geschieht die Verwertung von Gegenständen, welche aufgrund strafrechtlicher oder
fiskalischer Gesetze oder aufgrund des Bundesgesetzes über die Sperrung und die
Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländi- scher politisch
exponierter Personen mit Beschlag belegt sind, nach den zutreffenden eidge- nössischen
oder kantonalen Gesetzesbestimmungen. Art. 44 SchKG erfasst indes nicht nur die
Verwertung als solche, sondern auch eine dieser vorangehende Beschlagnahme. Grund-
sätzlich besteht ein Vorrang vor dem Pfändungs-, Konkurs- und Arrestbeschlag, selbst



wenn dieser bereits vollzogen ist. Der Vorrang einer unter Art. 44 SchKG fallenden
Beschlagnah- mung schliesst umgekehrt eine spätere Pfändung, Konkurseröffnung und
Arrestlegung als sol- che nicht aus. Im Konfliktfall geht aber die Beschlagnahme vor.
Namentlich fallen auch Straf- verfahren im Sinn des VStrR unter Art. 44 SchKG . Die dort
statuierte Ausnahme gilt u.a. für besondere Steueruntersuchungen im Sinn von Art. 190 ff.
DGB i.V.m. Art. 19 bis Art. 50 VStrR (Urteil des Bundesgerichts 5A_18/2024 vom 9. April
2024 E. 2.1-2.2 m.w.H.).Mit anderen Wor- ten werden bei der Einziehung in natura (Art. 70
Abs. 1 StGB) deliktstämmige Vermögenswerte aus dem Vermögen des
Einziehungsbetroffenen ausgeschieden und ohne Vollstreckung über das SchKG
unmittelbar dem Staat zugeführt. Die deliktstämmigen Vermögenswerte kommen unter
Ausschluss aller anderen Gläubiger dem Staat zu. Anderes gilt (einzig) hinsichtlich Er-
satzforderungen (THOMAS ROHNER, in: Hunkeler [Hrsg.], Kurzkommentar SchKG, 3.
A, 2025, N 6 zu Art. 55 SchKG m.w.H.).
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E. 3.4
Würdigung

E. 3.4.1
Anlasstat und Deliktserfolg Mit dem rechtskräftigen Strafspruch gegen die __AG wegen
vollendeter Steuerhinterziehung (mehrfache Begehung) liegt eine Anlasstat im Sinne von
Art. 71 Abs. 1 StGB vor. Die in Frage stehende Tathandlungen, die zur Verurteilung wegen
vollendeter Steuerhinterziehung (mehr- fache Begehung) geführt haben, bestanden in der
Hinterziehung von Gewinn- bzw. Kapital- steuern durch die __AG. Die Gesellschaft hatte
durch die Verbuchung und Bezahlung von geschäftsmässig nicht begründeten Provisionen
ihre erwirtschafteten Gewinne im Untersu- chungszeitraum in hohem Ausmass zu Unrecht
verkürzt. Diese vorinstanzliche Feststellung (vgl. vorne E. 3.1) wird von der
Beschwerdeführerin nicht in Abrede gestellt. Der deliktische Erfolg besteht demzufolge in
widerrechtlichen Steuerersparnissen im Umfang von insgesamt Fr. 721'288 (wobei der
Vermögensvorteil mit jeder zusätzlichen Steuerperiode um den jeweils hinterzogenen
Betrag angewachsen war). Nach der dargelegten Rechtsprechung (vgl. vorne E. 3.3.3) ist
dieser deliktische Erfolg gestützt auf Art. 71 Abs. 1 StGB einziehbar, obschon der __AG
durch die Straftat keine Aktiven zuflossen, sondern ein blosser Ersparnisgewinn vorliegt.

E. 3.4.2
Zusammenhang zu den __AG-Konti mit der Kundenstamm-Nr.__ Indes stellt sich im
Weiteren die Frage, ob überhaupt ein hinreichender Zusammenhang zwi- schen den
Fiskalstraftaten sowie den ursprünglich beschlagnahmten Vermögenswerte auf den Konti
der __AG mit der Kundenstamm-Nr.__ bestand, d.h. ob diese kontaminiert waren. Aus der
Darstellung in einer Aktennotiz des Steueramtes (vi-Blatt 303-300) ergibt sich, dass
folgende Konti der __AG beschlagnahmt wurden (Auszug aus vi-Blatt 303): Tabelle 1 (…)
Das Steueramt stellte ferner fest, dass im Untersuchungszeitraum 117 Zahlungen an den
Fis- kus geleistet wurden, teilweise aber von Privatkonti oder nicht eindeutig für steuerliche
Zwecke bestimmte. Folgende geschäftliche Zahlungen hätten hingegen mit Sicherheit
Steuerzahlun- gen betroffen (Auszug aus vi-Blatt 302): Tabelle 2 (…) Daneben
berücksichtigte das Steueramt, dass die __AG Gelder aus ihren Fremdwährungs- konti in
ihr CHF-Konto übertragen habe, um ihre Steuern bezahlen zu können. Der Saldo des
CHF-Kontos sei zur Begleichung der Steuerschulden ansonsten nicht genügend gross gewe-



sen, weshalb die __AG auf ihre Fremdwährungsreserven habe zurückgreifen müssen. Fol-
gende Fremdwährungsüberträge seien in nahem zeitlichen Konnex zu den vorerwähnten
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gebracht wer- den (Auszug aus vi-Blatt 302): Tabelle 3 (…) Zuletzt glich das Steueramt mit
einer tabellarischen Übersicht die effektiv geschuldeten Steu- ern gemäss den
Nachsteuerverfügungen des veranlagungszuständigen Gemeindesteueram- tes (betreffend
die direkten Bundessteuern und die Kantons- sowie Gemeindesteuern) mit dem jeweiligen
Saldo des CHF-Kontos, von welchem die Steuern bezahlt worden wären, am Ver- falltag
ab. Die rot markierten Felder würden aufzeigen, in welchen Jahren die __AG alleine mit
ihrem CHF-Konto die Steuerschulden nicht hätte begleichen können. Vor dem Hintergrund,
dass die __AG regelmässig auf Überträge von den Fremdwährungskonti auf das
CHF-Konto angewiesen gewesen sei, um fällige Zahlungen zu begleichen, lasse sich
schliessen, dass die Gesellschaft ebenso auf ihre Fremdwährungskonti hätte zurückgreifen
müssen, um die effektiv geschuldeten Steuern zu bezahlen (Auszug aus vi-Blatt 301 und
300): Tabelle 4 (…) Die Vorinstanz schloss, dass die Fremdwährungskonti der __AG im
Untersuchungszeitraum als Finanzierungsquelle für das CHF-Konto dienten. Auf das
CHF-Konto mit Nr. 2__ der __AG seien regelmässige Überträge von den
Fremdwährungskonti erfolgt, an- sonsten der Saldo des CHF-Konto zu klein gewesen wäre,
um die tatsächlich geschuldeten Steuern zu bezahlen. Daraus ergebe sich, dass sich
vorliegend der deliktische Vermögens- vorteil auf sämtlichen geschäftlichen Konti der
__AG unter der Stammnummer __ bei der UBS befinde. Diesen Ausführungen pflichtet das
Gericht vollumfänglich bei. Das Steueramt hat nachvoll- ziehbar dargelegt, dass die __AG
zur Bezahlung ihrer Steuerschulden auf sämtliche Ge- schäftskonti, inklusive der
Fremdwährungskonti, mit der Kundenstamm-Nr. 0__ zurückgegrif- fen hätte. Die
Anknüpfung des deliktischen Vorteils (Vermögensersparnis) an diejenigen Konti, von
welchen die Steuerschulden bezahlt worden wären, erscheint ferner sachgerecht (vgl. vorne
E. 3.3.3). Demzufolge bestand ein hinreichender Zusammenhang zwischen den ur-
sprünglich beschlagnahmten Vermögenswerte auf den Konti der __AG mit der
Kundenstamm- Nr.__ und den Fiskalstraftaten. Die ursprünglich beschlagnahmten Gelder
auf den Konti mit dieser Kundenstamm-Nr. waren im Umfang der unrechtmässigen
Steuerersparnis, d.h. Fr. 721'288 kontaminiert.
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E. 3.4.3
Keine Vermischung und einziehbares Surrogat Im Gegensatz zum Regelfall besteht der sich
aus dem Delikt ergebende Vermögensvorteil bei der Steuerhinterziehung im Gegenwert der
hinterzogenen Steuern (E. 3.3.3). Anders als bei widerrechtlich erlangten Aktiven ist bei
einem unrechtmässigen Vermögensvorteil in der Form eines vermiedenen Passivums
deshalb eine Vermischung ausgeschlossen. Solange der Ge- samtsaldo der
beschlagnahmten, kontaminierten Konti grösser war als der Bodensatz, d.h. der Betrag,
welchen die __AG unrechtmässig an Steuern eingespart hatte (am Ende des De-
liktszeitraums: Fr. 721'288), blieb die Kontamination der Kundenstamm-Nr.__ unverändert
be- stehen. Die Beschwerdeführerin macht denn auch nirgends geltend, dass der Saldo der
Konti mit der Kundenstamm-Nr.__ je niedriger als die unrechtmässige Steuerersparnis
gewesen wäre. Es ergibt sich demnach weder aus den Akten noch aus den
Beschwerdebegründung, dass der kontaminierten Bodensatz im Umfang von Fr. 721'288 im
Zeitraum zwischen dem Eintritt des strafrechtlichen Erfolgs (Steuerersparnis) und der



Beschlagnahme der Konti ange- braucht wurde. Eine Vermischung steht der Einziehung
somit nicht entgegen. Der Vollständigkeit halber ist festzuhalten, dass der noch
beschlagnahmten Saldo auf dem Konto Nr.__ (Surrogat) unmittelbar von den Konti der
__AG mit der Kundenstamm-Nr.__ (Ori- ginalwerte) stammt, welche vorgängig
beschlagnahmt worden waren. Dieser Umstand steht der Einziehung nicht entgegen, zumal
auch die anstelle der Originalwerte tretenden Surrogate einziehbar sind, wenn – wie hier –
der Vermögensfluss nachvollziehbar ist (vgl. hierzu: Urteil des Bundesgerichts
6B_285/2018 vom 17. Mai 2019 E. 1.4.2 m.w.H.).

E. 3.4.4
Ersatzforderung Im Eventualpunkt bzw. als Eventualrüge hat die Beschwerdeführerin
Vorbehalte gegen eine allfällige Ersatzforderung im Sinne von Art. 71 StGB (vgl.
Beschwerde Ziffn. 40-42 S. 19). Nach Gesagtem sind die beschlagnahmten
Vermögenswerte von Fr. 721'288 gestützt auf Art. 70 StGB (als Surrogate in natura)
einzuziehen, womit sich die Frage nach einer Ersatzfor- derung nicht stellt. Weiterungen zu
den diesbezüglichen Einwänden der Beschwerdeführerin erübrigen sich, zumal im Bereich
der Einziehung mit Art. 44 SchKG eine gesetzliche Grund- lage besteht, welche die
besondere Behandlung dieser Forderung im Konkurs bzw. die Privi- legierung des Staates
erlaubt (vgl. vorne E. 3.3.5).
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E. 3.5
Zwischenfazit betreffend die Einziehung Demzufolge liegt mit dem rechtskräftigen
Strafspruch gegen die __AG wegen vollendeter Steuerhinterziehung (mehrfache Begehung)
eine Anlasstat im Sinne von Art. 71 Abs. 1 StGB vor. Aus diesen Straftaten resultierten
(nach der Rechtsprechung einziehbare) widerrechtliche Steuerersparnissen im Umfang von
insgesamt Fr. 721'288 (E. 3.4.1). Kontaminiert war der Bodensatz des Gesamtsaldos der
__AG-Konti mit der Kundenstamm-Nr.__, weil von diesen die Steuern bei rechtmässiger
Besteuerung bezahlt worden wären (E. 3.4.2). Eine Vermi- schung hat dabei nicht
stattgefunden bzw. war der kontaminierte Bodensatz im Zeitpunkt der Beschlagnahme
unverändert vorhanden (E. 3.4.3). Sodann besteht mit Art. 44 SchKG eine Rechtsgrundlage
für die Vorzugsbehandlung der staatlichen Einziehungsforderung (E. 3.4.4). Die mit dem
angefochtenen Einspracheentscheid vom 17. Dezember 2024 bestätigte Einzie- hung der
Beschlagnahme-Restanz von Fr. 721'288 ist folglich nicht zu beanstanden.

E. 4
Aktenbeizug Die Beschwerdeführerin verlangt ferner eine Offenlegung sämtlicher
Korrespondenz und Ver- fügungen mit den ehemaligen Aktionären der __AG bzw. deren
Rechtsanwalt Frey betreffend die Vergleichsgespräche mit dem Steueramt. Diese
Vergleichsverhandlungen und deren Er- gebnis seien für den Ausgang des vorliegenden
Verfahrens relevant. Wenn die Aktionäre der __AG eine Gesamtlösung mit dem Steueramt
betreffend die Begleichung von Steuerforderun- gen gefunden hätten, so sei das
eingezogene Bankkontoguthaben freizugeben und an die Beschwerdeführerin
auszuhändigen (Beschwerde Ziff. 54 S. 24). Wie dargelegt wurde die __AG nach Nachweis
vollendeter Steuerhinterziehungen verurteilt und es wurden hierfür Nachsteuern verfügt
(vgl. vorne Bst. A/a). Auch das beschlagnahmte Bankkontoguthaben ist der __AG (und
nicht deren Aktionären) zuzuordnen. Das steuerrechtliche Schicksal der ehe- maligen
Aktionäre der __AG ist für dieses Verfahren somit ohne Belang. Damit fehlt es an einer



Notwendigkeit und Grundlage zur Offenlegung bzw. Edition von allfälliger Korrespondenz
aus deren mutmasslichen Steuerverfahren.

E. 5
Fazit Die Beschwerde vom 17. Januar 2025 ist somit unbegründet und vollumfänglich
abzuweisen. Der Einspracheentscheid vom 17. Dezember 2024 ist korrekt und zu
bestätigen.
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E. 6
Kosten Die Kosten des Beschwerdeverfahrens richten sich nach der
Verwaltungsrechtspflegegesetz- gebung und umfassen die amtlichen Kosten (Gebühren und
Auslagen) sowie die Parteient- schädigung (Art. 188 StG sowie Art. 144 Abs. 5 DBG
i.V.m. Art. 115 Abs. 1 VRG). Für das Beschwerdeverfahren vor dem Verwaltungsgericht
beträgt die Gebühr Fr. 100.– bis Fr. 7'000.– (Art. 116 Abs. 3 VRG i.V.m. Art. 17 Abs. 1
PKoG [NG 261.2). Die Gebühr wird vorliegend ermessensweise, nach Massgabe des
Umfangs, der Bedeutung und der Schwie- rigkeit der Streitsache (s. Art. 2 Abs. 1 PKoG),
auf Fr. 5'000.– festgelegt. Dabei fällt namentlich das erhebliche wirtschaftliche Interesse
der Beschwerdeführerin an diesem Verfahren und der hohe Aufwand für die
Verfahrenserledigung ins Gewicht. Die Partei hat die amtlichen Kosten im
Rechtsmittelverfahren zu tragen, wenn sie unterliegt, auf ihr Rechtsmittel nicht eingetreten
wurde oder wenn sie das Rechtsmittel zurückgezogen hat (Art. 188 Abs. 1 StG i.V.m. Art.
122 Abs. 1 VRG; Art. 144 Abs. 1 Satz 1 DBG). Ausgangs- gemäss wird die Gerichtsgebühr
von Fr. 5'000.– vollumfänglich der unterliegenden Beschwer- deführerin auferlegt, deren
Kostenvorschuss in der Höhe von Fr. 2'500.– entnommen und ist in diesem Umfang
bezahlt. Die Beschwerdeführerin wird verpflichtet, der Gerichtskasse den Restbetrag von
Fr. 2'500.– innert dreissig Tagen zu bezahlen. Parteientschädigungen sind keine zu sprechen
(Art. 123 Abs. 2 VRG e contrario; Art. 123 Abs. 4 VRG).
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